Vereinssatzung
des WEHAF e.V.


§1 Name, Sitz, Vereinsregister
1. Name: WEHAF (Widows Encouragement and HIV/AIDS Foundation)
2. Sitz: Pippinstr. 16, 82131 Gauting, Landkreis Starnberg
3. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach Eintragung führt er den Rechtsformzusatz „e.V.“ im Namen

§2 Geschäftsjahr
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§3 Gemeinnützigkeit
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung
(2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke
(3) Die Mittel des Vereins dürfen nur für ihre satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

§4 Zweck des Vereins
(1) Zweck des Vereins ist 
a. die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit und der Entwicklungshilfe mit organsierten lokalen Vereinigungen, NRO’s (Nicht-Regierungsorganisationen) insbesondere "WEHAF – Widows Encouragement and HIV/AIDS Foundation in Arusha, Tansania, zur nachhaltigen Verbesserung der Situation von Witwen und alleinstehenden Frauen und ihren Kindern, sowie Betroffenen von HIV/AIDS in Tansania, zum Aufbau von Ausbildungsmöglichkeiten und Schulbildung, Unterstützung und Gründungshilfen auf dem Weg zur beruflichen Selbstständigkeit, um eine möglichst weitgehende Emanzipierung von fremder Hilfe und somit eine möglichst selbstbestimmte Lebensweise mit Zukunftsperspektive zu unterstützen.
b. die Aufklärung der Betroffenen und Gefährdeten zum Thema AIDS/HIV und Aufzeigen anderer Lebensperspektiven
c. die Beschaffung von Mitteln für das Encouragement von Frauen, ihren Kindern und Betroffenen in Tansania.
d. die nötige Unterstützung zu erbringen, um auf lange Sicht die Lebensqualität aller zu erhöhen. Auch wenn Frauen und Kinder im Vordergrund stehen, sollen Männer hiervon nicht ausgeschlossen werden. Die Unterstützung und Einbeziehung dieser erfolgt beispielsweise durch Bildung von Gesprächskreisen, gemeinsame Zusammenarbeit an kurz- und langfristigen Projekten etc.

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 
a.    die Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen zur Sammlung von Schulgeldern und
       Spenden zur Finanzierung der Lehrangebote, um die Lebensumstände für 	benachteiligte alleinstehende Frauen, ihre Kinder und Betroffene zu verbessern und sie 
	auf ihrem Weg in die Unabhängigkeit zu unterstützen.
b.    die Zusammenarbeit mit der Nichtregierungsorganisation "WEHAF – Widows Encourage-
        ment and HIV/AIDS Foundation in Arusha, Tansania, die sich verantwortungsvoll um die 
        Distribution der Spenden einsetzt, zum Auf- und Ausbau und Erhalt des Bildungs-
        angebots, zur Aufklärung zum Krankheitsbild  HIV/AIDS, für Kommunikationsangebote, 
        Veranstaltungen und Aktivitäten  jeglicher Art, die zur Verbesserung der Lebensqualität 
        von Frauen, ihren Kindern und Betroffenen führen 
c.	Daneben kann der Verein die Förderungen des genannten steuerbegünstigten Zwecks
	auch unmittelbar selbst verwirklichen. Dies geschieht insbesondere durch: die Durch-führung von direkten Maßnahmen der Entwicklungshilfe wie z.B. 
	Unterstützung und Integration von benachteiligten Randgruppen wie Behinderte oder chronisch Kranke 
	Unterstützung und Forderung der Selbstständigkeit von Frauen und Betroffenen, Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit bereits bestehenden Einrichtungen sowie staatlichen und nicht staatlichen Institutionen
§5 Finanzierung
Der Verein finanziert sich durch:
a) Freiwillige Spenden
b) Schenkungen und Erbschaften
c) Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen
d) Einnahmen aus Veranstaltungen
e) Jährliche Mitgliedsbeiträge

§6 Mitgliedschaft, Mitgliedsbeiträge
(1) Die Mitgliedschaft im Verein kann auf schriftlichen Antrag jede natürliche Person erwerben, die gewillt ist, den Vereinszweck zu fördern.
(2) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.
(3) Die Mitglieder bezahlen einen Jahresbeitrag. Über die Höhe und Fälligkeit des Beitrags beschließt die Mitgliederversammlung.
(4) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt oder Ausschluss.
(5) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt kann nur zum Jahresende erfolgen und muss spätestens am 30.09. des Jahres beim Vorstand eingehen.
(6) Ein Mitglied kann jederzeit mit sofortiger Wirkung durch Vorstandsbeschluss aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt oder ein sonstiger Grund, insbesondere vereinsschädigendes Verhalten vorliegt.
(7) Mitgliedsbeiträge werden nicht zurückerstattet
(8) Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem Vereinsvermögen. 

§7 Organe des Vereins
(1) Die Mitgliederversammlung
(2) Der Vorstand

§8 Mitgliederversammlung
(1) Jedes Jahr findet eine Ordentliche Mitgliederversammlung statt. Diese kann auch als Videokonferenz durchgeführt werden. 
Der Termin wird vom Vorstand beschlossen und schriftlich spätestens eine Woche vorher (per Mail) bekannt gegeben. In der Einladung sind eine Tagesordnung sowie die Gegenstände der anstehenden Beschlussfassungen anzugeben.
(2) Die Mitgliederversammlung ist mit der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.
(3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst.
(4) Für eine Satzungsänderung bedarf es einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
(5) Das Protokoll der Versammlung wird vom Vorstand und dem Schriftführer unterzeichnet.

§9 Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus:
· Einer Vorsitzenden
· Einer stellvertretenden Vorsitzenden
· Einer Kassenwartin
· Einer Schriftführerin/Internetbeauftragten
(2) Der Verein wird gem. §26 BGB gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch die Vorsitzende oder die stellvertretende Vorsitzende jeweils allein.
(3) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren gewählt. Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Die vorzeitige Abberufung eines Vorstandsmitglieds kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen.
(4) Der Vorstand ist verantwortlich für 
· Die Führung der laufenden Geschäfte
· Die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
· Die Verwaltung des Vereinsvermögens
· Die Buchführung
· Das Führen von Protokollen der Mitgliederversammlung
· Die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung.

(5) Vorstandsitzungen werden von der Vorsitzenden per E-Mail, schriftlich oder telefonisch spätestens eine Woche vorher einberufen. Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit. Er ist ohne Rücksicht auf die Zahl der teilnehmenden Vorstandsmitglieder beschlussfähig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden. Stimmvollmachten sind zulässig. Der Vorstand ist auch beschlussfähig, wenn nicht alle Vorstandsämter besetzt sind.
(6) Der Vorstand haftet gegenüber dem Verein und seinen Mitgliedern nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

§10 Vergütung des Vorstands, Aufwandersatz
(1) Vorstandsmitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Sie können bei Bedarf eine angemessene pauschale Tätigkeitsvergütung für Zeit – oder Arbeitsaufwand erhalten. Über die Gewährung und Höhe der Vergütung beschließt die Mitgliederversammlung. Für den Abschluss von Anstellungsverträgen mit Vorstandsmitgliedern ist der Vorstand gemäß §26 BGB (§8 Abs. 2 der Satzung) zuständig.
(2) Aufwendungen für den Verein werden gemäß §670 BGB gegen Vorlage von Belegen ersetzt.

§11 Kassenprüfung
(1) Der Kassenwart kann sich nicht selbst prüfen.
(2) Die Mitgliederversammlung wählt jährlich einen Kassenprüfer
(3) Der Kassenprüfer prüft die rechnerische Richtigkeit der Kassenführung und die satzungsgemäße Verwendung der Mittel zum Ende des Haushaltsjahres.
(4) Der Kassenprüfer legt der folgenden Mitgliederversammlung seinen Prüfungsbericht vor und beantragt – sofern die Voraussetzungen gegeben sind – die Entlastung des Vorstands.

§12 Datenschutz
(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.
Der Vorstand beschließt eine Datenschutzordnung, in der die Details geregelt sind.

§13 Vereinsauflösung
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden. Die Auflösung bedarf einer 2/3 Mehrheit der Mitgliederversammlung. Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall eines steuerbegünstigten Zwecks fällt das Vermögen an eine steuerbegünstigte Institution, die die in §4 genannten Ziele verfolgt und die das zugewendete Vermögen ausschließlich und unmittelbar zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden hat. Die Institution wird in der auflösenden Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder bestimmt. Falls dies nicht möglich ist, fällt das Vermögen an die Gemeinde des Vereinssitzes, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

Die Satzung wurde laut Gründungsversammlung am 27.10.2022 beschlossen. 
Eintragung ins Vereinsregister:15.11.2022

